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R u n d s c h r e i b e n 
Einkommensteuererklärung 2022 
 
Sie haben uns in den vergangenen Jahren mit der Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung beauftragt; für 
das damit entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich. 
 
Gerne erstellen wir auch Ihre Einkommensteuererklärung für 2022. Die hierzu erforderlichen Unterlagen können 
Sie, wie in den Vorjahren persönlich einreichen. Es besteht auch die Möglichkeit die Belege in digitaler Form 
einzureichen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie hierzu Fragen haben. Von den Bürozeiten abweichende Termine 
können vereinbart werden. 
 
Vergessen Sie bitte nicht, dass wir auch Angaben über die Änderungen persönlicher Daten (Religion, Beruf, 
Familienstand, Kinder, internationale Kontonummer IBAN usw.) benötigen. 
Der Bescheid für 2021 ist ebenfalls notwendig, sofern wir diesen nicht schon direkt vom Finanzamt oder von 
Ihnen selbst zur Überprüfung auf Richtigkeit erhalten haben. 
 
Neben Ihrem Arbeitseinkommen (Lohnsteuerbescheinigung) können sämtliche sonstige Einnahmen (z.B. 
Mieten einschl. Zahlungen für Nebenkosten, Renten, Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von 
Gegenständen wie Grundstücken) erklärungspflichtig sein. Zinsen sind seit 2009 nicht mehr erklärungspflichtig. 
Die Zinseinkünfte sollten nur dann erklärt werden, wenn ihr Steuersatz weniger als 25% beträgt. Falls 
der Bank die Kirchenzugehörigkeit nicht mitgeteilt wurde, sind die Zinsen ebenfalls zu erklären. Des 
Weiteren werden Unterlagen zu den sogenannten „Rürup-Renten“ (Basisversorgung) benötigt. 
 
Krankenversicherungsbeiträge der Kinder können bei den Eltern abgesetzt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Eltern die Beiträge tatsächlich gezahlt haben. Dies muss nachgewiesen werden 
können. Für den Fall, dass sich ein Kind in Ausbildung befindet, benötigen wir die 
Jahreslohnsteuerbescheinigung.  
 
Des Weiteren benötigen wir die Steueridentifikationsnummer der Kinder.  
 
Grundsätzlich ergeben sich steuerliche Vorteile durch den Nachweis aller abzugsfähigen Ausgaben. Zum Teil 
sind Ausgaben nicht bzw. nur sehr schwer einzeln belegbar. In diesen Fällen genügt es glaubhaft zu machen, 
dass derartige Aufwendungen angefallen sind (z. B. Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen durch Vorlage der 
Einladung, Kosten für die Ausbildung der Kinder durch Ausbildungsverträge). Bringen Sie daher bitte alle 
Belege und Unterlagen mit, aus welchen sich Anhaltspunkte für abziehbare Ausgaben ergeben. Als Hilfe 
für die Zusammenstellung der Unterlagen finden Sie in der Anlage eine Liste häufig vorkommender 
abzugsfähiger Ausgaben. Zusätzlich fügen wir ein Informationsblatt zu aktuellen Steueränderungen bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Rüter 
Steuerberater 

 
Herrn 
Hendrik Meyer-Holtkamp 
Aldorf 7 a 
49406 Barnstorf 

Bassum, Februar 2023 
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Mandanteninformation zum Jahreswechsel 2022/2023 
 
1. Ertragssteuerbefreiung für bestimmte Photovoltaikanlagen - Gilt rückwirkend ab 

01.01.2022 
 
Es wird eine Ertragsteuerbefreiung für Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen bis zu 
einer Bruttonennleistung (lt. Marktstammdatenregister) von 30 kW auf Einfamilienhäusern und Ge-
werbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäuden (z.B. Mehrfami-
lienhäuser, gemischt genutzte Immobilien) eingeführt. Durch die Streichung der Angabe "überwie-
gend zu Wohnzwecken genutzten" aus dem Regierungsentwurf werden auch Photovoltaikanlagen 
auf überwiegend zu betrieblichen Zwecken genutzten Gebäuden bis zu 15 kW je Wohn-/Geschäfts-
einheit begünstigt. Damit wird der entsprechenden Prüfbitte des Bundesrats entsprochen. 
Die Steuerbefreiung gilt für den Betrieb einer einzelnen Anlage oder mehrerer Anlagen bis max. 
100 kW (peak). Die 100-kW (peak)-Grenze ist dabei pro Steuerpflichtigem bzw. Mitunternehmer-
schaft zu prüfen. Die Steuerbefreiung ist unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms. 
Werden in einem Betrieb nur steuerfreie Einnahmen aus dem Betrieb von begünstigten Photovol-
taikanlagen erzielt, soll hierfür kein Gewinn mehr ermittelt werden müssen. Bei vermögensverwal-
tenden Personengesellschaften (z. B. Vermietungs-GbR) soll der Betrieb von Photovoltaikanlagen, 
die die begünstigten Anlagengrößen nicht überschreiten, nicht zu einer gewerblichen Infektion der 
Vermietungseinkünfte führen. 
 
 

2. Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen - Gilt ab 01.01.2023 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass auf die Lieferung, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb sowie die Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich der Stromspeicher ein Null-
steuersatz anzuwenden ist. Der Vorsteuerabzug als Grund für einen Verzicht auf die Kleinunter-
nehmerregelung soll damit entfallen, weil die Lieferung von Photovoltaikanlagen ohnehin nicht 
mehr mit Umsatzsteuer belastet ist. 
Voraussetzung ist, dass die Photovoltaikanlage auf und in der Nähe von Privatwohnungen, Woh-
nungen sowie öffentlichen oder anderen Gebäuden, die für das Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 
genutzt werden, installiert wird. Davon soll ausgegangen werden können, wenn installierte Brutto-
leistung der Photovoltaikanlage nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt. 
 
 

3. Grundrentenzuschlag, § 3 Nr 14a EStG - Gilt rückwirkend ab 1.1.2022 
 
Der Betrag der Rente, der auf Grund des Grundrentenzuschlags geleistet wird, wird steuerfrei ge-
stellt. Dadurch soll der Grundrentenzuschlag steuerlich unbelastet in voller Höhe zur Verfügung 
stehen und ungeschmälert zur Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen. 
 
 

4. Homeoffice-Pauschale - Gilt für nach dem 31.12.2022 in der häuslichen Wohnung ausge-
übte Tätigkeiten 

 
Die sog. Homeoffice-Pauschale wird - abweichend vom Regierungsentwurf - auf 6 EUR pro Tag 
angehoben. Außerdem wird sie dauerhaft entfristet und der maximale Abzugsbetrag von 600 EUR 
wird auf 1.260 EUR pro Jahr erhöht. Der Höchstbetrag wird erreicht, wenn die Steuerpflichtigen die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit an 210 Tagen im Jahr am häuslichen Arbeitsplatz ausüben. 
Üben Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder berufliche Tätigkeiten aus, sind sowohl die 
Tagespauschale als auch der Höchstbetrag auf die verschiedenen Betätigungen aufzuteilen; die 
Beträge sind nicht tätigkeitsbezogen zu vervielfachen. 
Der Abzug der Tagespauschale ist neben dem Abzug von Fahrtkosten für die Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte oder regelmäßiger Arbeitsstätte nur zulässig, wenn für die betriebliche 
oder berufliche Betätigung dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein Abzug ist 
außerdem zulässig, wenn zusätzlich zu einer Auswärtstätigkeit die überwiegende Arbeitszeit in der 
häuslichen Wohnung verrichtet wird. Die Homeoffice-Pauschale wird in die Werbungskostenpau-
schale eingerechnet und nicht zusätzlich gewährt. Nicht von der Homeoffice- Pauschale abgegol-
ten sind Aufwendungen für Arbeitsmittel. 
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5. Gebäude – AfA - Gilt ab VZ 2023 für nach dem 31.12.2022 erstellte Wohngebäude 
 

Der lineare AfA-Satz für neue Wohngebäude wird von 2 Prozent auf 3 Prozent angehoben. Die aus 
dem Ansatz des höheren pauschalen AfA-Satzes resultierende kürzere Abschreibungsdauer von 
33 Jahren hat aber keinen Einfluss auf die Beurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer von Wohn-
gebäuden. Diese wird regelmäßig auch mehr als 50 Jahre betragen. 
Hinweis: Die im Regierungsentwurf beabsichtigte Streichung der Ausnahmeregelung zum Ansatz 
einer kürzeren Nutzungsdauer für Gebäudeabschreibung (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG) wurde nicht 
umgesetzt. 
 
 

6. Sonderabschreibung für die Herstellung neuer Mietwohnungen 
 

Für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung werden die Voraussetzungen an die Wohnung 
zukünftig an bestimmte Effizienzvorgaben gekoppelt. Zudem werden die einzuhaltende Baukos-
tenobergrenze und die maximal förderfähige Bemessungsgrundlage verändert. So ist die  
Inanspruchnahme der Sonderabschreibung zukünftig daran gekoppelt, dass das Gebäude, in dem 
die neue Wohnung hergestellt wird, die Kriterien für ein "Effizienzhaus 40" mit Nachhaltigkeits-
klasse/Effizienzgebäude-Stufe 40 erfüllt. 
 
Gilt für Wohnungen, die hergestellt werden aufgrund eines Bauantrags oder einer entsprechenden 
Bauanzeige in den Jahren 2023 bis 2026 
 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen für Wohnungen, 
 

die aufgrund eines nach dem 31. Dezember 2022 und vor dem 1. Januar 2027 gestellten Bau-
antrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige hergestellt werden, 4.800 EUR 
je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen. 

 
 Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen nach Absatz 1 sind die Anschaffungs- oder 
 Herstellungskosten der nach Absatz 2 begünstigten Wohnung, jedoch 
 

maximal 2.500 EUR je Quadratmeter Wohnfläche für Wohnungen im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 Nummer 2. 

 
 
7. Arbeitnehmer-Pauschbetrag - Gilt ab VZ 2023 
 

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird von bisher 1.200 EUR auf 1.230 EUR erhöht. 
 
Das BMF wird geänderte Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 aufstellen und 
bekannt machen. Das BMF wird mitteilen, ab wann die geänderten Programmablaufpläne anzu-
wenden sind. 

 
 
8. Altersvorsorgeaufwendungen - Gilt erstmals für den VZ bzw. Lohnsteuerabzug 2023 
 

Der vollständige Abzug von Altersvorsorgeaufwendungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG als Son-
derausgaben wird bereits ab dem Jahr 2023 (statt erstmals im Jahr 2025) möglich sein. 
 
Die Änderung sei vor dem Hintergrund der BFH-Urteile v. 19.5.2021 (X R 20/19 und X R 33/19) 
erforderlich, da mit dieser Maßnahme in einem ersten Schritt dazu beigetragen werde, auf langfris-
tige Sicht eine "doppelte Besteuerung" von Renten aus der Basisversorgung zu vermeiden. 
 
Die Umsetzung im Lohnsteuerabzugsverfahren erfolgt über die Aufhebung von § 39b Abs. 4 EStG.  
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9. Sparer-Pauschbetrag - Gilt ab 01.01.2023  
 

Der Sparerpauschbetrag wird - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - von 801 EUR bzw. 1.602 EUR 
bei Zusammenveranlagung auf 1.000 EUR bzw. 2.000 EUR ansteigen. Um die technische Umset-
zung einfach zu gestalten, werden bereits erteilte Freistellungaufträge prozentual erhöht. 
 
 

10. Entlastungsbetrag für Alleinerziehende - Gilt ab 01.01.2023 
 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird um 252 EUR auf 4 260 EUR angehoben. Arbeit-
geber haben den erhöhten Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei den Lohn-, Gehalts- und 
Bezügeabrechnungen ab Januar 2023 zu berücksichtigen, ggf. rückwirkend. Das BMF wird dies-
bezüglich geänderte Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug in 2023 aufstellen und be-
kannt machen. Das BMF wird mitteilen, ab wann die geänderten Programmablaufpläne anzuwen-
den sind. 
 

11.  Ausbildungsfreibetrag - Gilt ab 01.01.2023 
 
Der Ausbildungsfreibetrag wird von 924 EUR auf 1.200 EUR angehoben. Diese Maßnahme wurde 
im Koalitionsvertrag vereinbart. Dieser Betrag kann zur Abgeltung eines Sonderbedarfs eines sich 
in Berufsausbildung befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes, für das An-
spruch auf Kindergeld besteht, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. 
 
 

12. Inflationsprämie  
 
Steuerfreie Prämien und Unterstützungen infolge der anhaltenden hohen Inflation 
 
Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die weltweit steigenden Energie- und Nah-
rungsmittelpreise können Sonderzahlungen oder Unterstützungen an Beschäftigte steuerfrei sowie 
beitragsfrei in der Sozialversicherung gewährt werden. Begünstigt sind Sonderzahlungen von bis 
zu 3.000,00 EUR, die dem Arbeitnehmer befristet vom Tag nach Verkündung des Gesetzes bis 
zum 31.12.2024 zufließen bzw. zugewendet werden. Folglich können Arbeitgeber ihren Beschäf-
tigten aufgrund der aktuellen hohen Inflation Beihilfen oder Unterstützungen bis zu einem Betrag 
von insgesamt 3.000 EUR 
 

- entweder steuerfrei auszahlen oder 
- als Sachlohn steuerfrei gewähren. 

 
Die 3.000 EUR Inflationsprämie ist insgesamt in der Zeit vom Tag nach Verkündung des Gesetzes 
bis zum 31.12.2024 zu gewähren. Der Zeitraum bis zum 31.12.2024 wird nicht dazu führen, dass 
die Inflationsprämie beispielsweise für das Jahr 2023 i. H. v. 3.000 EUR und für das Jahr 2024 
nochmals von bis zu 3.000 EUR steuerfrei ausgezahlt werden kann. 
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